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Umstufungsverfügung über die Umstufung einer Kreiss traße in der Stadt Rathenow 
 

Mit Wirkung vom 01.01.2010 wird die Kreisstraße von der B 188 über Göttlin bis Grütz (6,959 km) zu 
einer Gemeindestraße abgestuft. 

 

Neuer Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow. 
 

Diese Verfügung gilt drei Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Gegen 
diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Havelland, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow, zu 
erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die 
Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist erfolgt ist. 
 

Rathenow, 2009-11- 25                              
 

gez. 
Dr. B. Schröder  
Landrat                                                             

 

2. Änderungssatzung  
der Neufassung der Verbandssatzung des Trink- und A bwasserzweckverbandes Glien 

 
Auf der Grundlage der §§  4 - 10 und 15 des Gesetzes über kommunale Gemein-schaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. I S. 194), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I S. 202, 206) hat die 
Verbandsversammlung in ihrer  Sitzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes Glien vom 01.04.2004 
(Beschluss Nr. 04/2004), zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 13.10.2005 (Beschluss Nr. 
16/2005) beschlossen: 
 

Artikel 1 
Die Neufassung der Verbandssatzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes Glien vom 01.04.2004 
(Beschluss Nr. 04/2004), zuletzt geändert durch die 1. Än-derungssatzung vom 13.10.2005 (Beschluss 
Nr. 16/2005) wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4)     Sitz des Zweckverbandes ist 14621 Schönwalde - Glien,  
          OT Schönwalde - Siedlung, Sebastian - Bach - Straße 10 – 12.“ 
 

Artikel 2 
Diese 2. Änderungssatzung der Neufassung der Verbandssatzung des Trink- und Abwasser-
zweckverbandes Glien tritt am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Havelland in 
Kraft. 
 

Schönwalde - Glien, den 08.10.2009 
 

gez.  Bodo Oehme 
         Verbandsvorsteher 
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